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Der vorliegende Darmstädter Beteiligungskodex wurde von Aufsichtsrat und Vorstand der HEAG beschlossen 

und für eine breite Anwendung in der Stadtwirtschaft empfohlen. Zuvor hatten umfangreiche Abstimmun-

gen mit politischen Vertretern in einem Lenkungskreis sowie mit anderen Unternehmen der Stadtwirtschaft 

stattgefunden. 
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Entsprechenserklärung der HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wis-

senschaftsstadt Darmstadt (HEAG) für das Geschäftsjahr 2010 

 

Die Entsprechenserklärung soll über den Stand der Umsetzung der nachstehenden Empfehlungen 

für eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Unternehmensführung im Sinne von Unter-

nehmensleitung, –steuerung und –transparenz Auskunft geben. Die Beteiligungen können von 

den Empfehlungen abweichen, haben dies jedoch transparent zu machen und zu erläutern. In der 

jährlich von der Geschäftsleitung und, sofern vorhanden, gemeinsam mit dem Aufsichtsgremium 

abzugebenden Entsprechenserklärung ist zu bestätigen, dass den Empfehlungen des Darmstädter 

Beteiligungskodex im vorangegangenen Berichtszeitraum entsprochen wurde bzw. mit Begrün-

dung zu erläutern, in welchen Punkten hiervon abgewichen wurde („comply or explain“). Bei 

Erläuterung der Abweichung ist auch darüber zu informieren, ob künftig eine Änderung ange-

strebt wird.  

 

A Aufsichtsgremium 

 

 

1 Zusammensetzung 

 

1.1 Mitglieder des Aufsichtsgremiums sollen über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der 

Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen bzw. 

diese durch angebotene Schulungen und Informationsveranstaltungen für Mitglieder von 

Aufsichtsgremien vertiefen.  

 

1.2 Dem Aufsichtsgremium sollen keine ehemaligen Mitglieder der Geschäftsleitung 

angehören. 

 

 

1.3 Insgesamt sollen von einem Mitglied des Aufsichtsgremiums maximal 5 Mandate in Auf-

sichtsgremien unmittelbarer und mittelbarer Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darm-

stadt wahrgenommen werden. 

Ausnahme: Dezernenten und Dezernentinnen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Vertreter/innen des Betei-

ligungsmanagement 

 

 






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1.4 Sachverständige oder Auskunftspersonen sollen vom Vorsitzenden / der Vorsitzenden des 

Aufsichtsgremiums nur zu einzelnen Gegenständen, und auf den erforderlichen Umfang be-

schränkt, hinzugezogen werden. 

 

 

 

2 Aufgaben und Zuständigkeiten 

 

2.1 Die Satzung soll bestimmen, dass die Anteilseignerversammlung auch die Mitglieder des 

Aufsichtsgremiums entlasten soll (entsprechend AktG). 

 

2.2 Das Aufsichtsgremium soll sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

 

2.3 Das Aufsichtsgremium soll der Geschäftsleitung eine Geschäftsordnung geben, die insbe-

sondere die Ressortzuständigkeiten einzelner Geschäftsleitungsmitglieder, die der Gesamt-

geschäftsleitung vorbehaltenen Angelegenheiten sowie die erforderliche Beschlussmehr-

heit bei Geschäftsleitungsbeschlüssen (Einstimmigkeit oder Mehrheitsbeschluss) regelt. 

 

2.4 Sofern nicht bereits die Satzung entsprechende Regelungen enthält, soll das Aufsichtsgre-

mium bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften oder Maßnahmen, die die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich verändern oder verändern 

können, nur mit seiner vorherigen Zustimmung vorgenommen werden dürfen. Der Zustän-

digkeitskatalog soll in der Geschäftsordnung der Geschäftsleitung festgelegt werden und in 

regelmäßigen Abständen auf Zweckmäßigkeit und Praktikabilität überprüft werden.  

 

2.5 Das Aufsichtsgremium soll unter Festlegung geeigneter Wertgrenzen für die jeweilige Ge-

sellschaft in der Geschäftsordnung für die Geschäftsleitung bestimmen, dass folgende Ge-

schäfte seiner vorherigen Zustimmung bedürfen: 

 

 

 

1. Änderung der Grundsätze der Geschäftspolitik und wesentliche Änderung oder Erweiterung der Geschäfts-

felder, sofern nicht ohnehin geltendes Recht 

 

2. Verabschiedung der Unternehmensplanung bestehend aus einer Erfolgs-, Bilanz-, Investitions*-, Kapitalfluss- 

sowie Personalplanung sowie wesentliche Änderungen der Unternehmensplanung 












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3. Geplante Investitionen*, Desinvestitionen und Finanzierungsmaßnahmen ab einer Höhe von ___ EUR bedür-

fen zusätzlich der Einzelzustimmung des  Aufsichtsrates 

 

4. Investitionen*, Desinvestitionen und Finanzierungsmaßnahmen ab einer Höhe von ___ EUR, die nicht in den 

Planungen des Unternehmens enthalten sind 

 

5. Errichtung, Erwerb, Veräußerung oder Auflösung von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unterneh-

men 

 

6. Abschluss, Änderung und Beendigung von Unternehmensverträgen im Sinne des § 291 ff. AktG  

 

7. Bestellung von Sicherheiten für Dritte, wie zum Beispiel Grundsicherheiten, Bürgschaften oder Patronatser-

klärungen ab einer Höhe von ___ EUR 

 

8. Führung von Rechtsstreitigkeiten mit einem Gegenstandswert von über ___ EUR 

 

9. Verzicht auf fällige Ansprüche und Abschluss von Vergleichen ab einer Höhe von ___ EUR 

 

10. Erteilung von Prokuren und Generalvollmachten 

 

Zusätzlich bei einschlägigen Beteiligungsverhältnissen:  

 

11. Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen von unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen, sofern sie für 

die Gesellschaft oder die unmittelbare Beteiligung von wesentlicher Bedeutung sind, (Ausnahme Zweckver-

band) 

 

12. Aufstellung von strategisch relevanten Konzernrichtlinien 

 

 *Zu den Investitionen zählen die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen und Finanzanlagen. Dazu zählen auch 

 die Gewährung von langfristigen Darlehen sowie Grundstücksgeschäfte 

 

2.6 Je nach Unternehmensgegenstand und Lage des Unternehmens soll das Aufsichtsgremium 

weitere zustimmungsbedürftige Geschäfte und Maßnahmen beschließen. Handlungsmaxi-

me ist hierbei, Risiken für das Unternehmen und die Wissenschaftsstadt Darmstadt zum 

frühest möglichen Zeitpunkt zu erkennen und abzuwenden. 

 

2.7 Das Aufsichtsgremium soll die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsleitung an 

das Aufsichtsgremium eindeutig festlegen.  

Hinweis: siehe auch Abschnitt B Geschäftsleitung / 2.3 

 




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2.8 Das Aufsichtsgremium soll die in der Regel schriftlich abzufassenden Informationen und 

Berichte von der Geschäftsleitung einfordern, intensiv würdigen, dazu in Sitzungen Stellung 

nehmen und in einen intensiven Dialog mit der Geschäftsleitung treten. 

 

2.9 Das Aufsichtsgremium soll im Rahmen seiner Überwachungsfunktion darauf achten, dass 

die operativen Ziele, die das Unternehmen verfolgt, den strategischen Zielen der 

Wissenschaftsstadt Darmstadt nicht entgegenstehen. 

 

2.10 Das Aufsichtsgremium soll sich – im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten - aktiv für die 

Umsetzung des Darmstädter Beteiligungskodex einsetzen. 

 

2.11 Falls ein Mitglied des Aufsichtsgremiums in einem Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte 

der Sitzungen des Aufsichtsgremiums teilgenommen hat, soll dies im Bericht des Aufsichts-

gremiums vermerkt und begründet werden. 

 

2.12 Sofern im Aufsichtsgremium Ausschüsse gebildet wurden, dienen diese der effektiven Vor-

bereitung der Aufsichtsgremiumssitzung und sollen keine Entscheidungskompetenz haben. 

 

2.13 Ausschüsse sollen in der Aufsichtsgremiumssitzung über die Ausschussarbeit berichten. 

 

2.14 Das Aufsichtsgremium soll gemeinsam mit der Geschäftsleitung für eine langfristige Nach-

folgeplanung sorgen. 

 

 

3 Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums 

 

3.1 Der/Die Aufsichtsgremiumsvorsitzende soll mit der Geschäftsleitung und dem Beteili-

gungsmanagement regelmäßig Kontakt halten und die Strategie, die Geschäftsentwicklung 

und das Risikomanagement des Unternehmens unter Berücksichtigung der Stadtwirt-

schaftsstrategie beraten. 

 
















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3.2 Der/Die Aufsichtsgremiumsvorsitzende soll über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung 

der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Be-

deutung sind, unverzüglich durch die Geschäftsleitung informiert werden. Der/Die Auf-

sichtsgremiumsvorsitzende soll sodann das Aufsichtsgremium unterrichten und erforderli-

chenfalls eine außerordentliche Aufsichtsgremiumssitzung einberufen. 

 

3.3 Sofern das Aufsichtsgremium für die Bestellung der Mitglieder der Geschäftsleitung zustän-

dig ist, soll im Vorfeld derartiger Entscheidungen eine Erörterung des/der Aufsichtgremi-

umsvorsitzenden mit dem Beteiligungsmanagement erfolgen. 

Ausnahme: HEAG 

 

3.4 Sofern ein Personalausschuss vorhanden ist, soll der/die Vorsitzende des Aufsichtsgremi-

ums zugleich Vorsitzende/r dieses Ausschusses sein. 

 

3.5 Den Vorsitz anderer Ausschüsse soll der/die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums nicht 

übernehmen. 

 

3.6 Der/Die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums soll dessen Mitglieder auf ihre Verschwiegen-

heitsverpflichtung und auf deren Einhaltung hinweisen. 

 

3.7 Der/Die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums soll dafür Sorge tragen, dass es für die im Auf-

sichtsgremium beschlossenen und noch nicht durchgeführten Maßnahmen einmal jährlich 

einen Bericht über den Stand der Umsetzung gibt. 

 

3.8 Bei einem Wechsel des Aufsichtsgremiums soll der/die Vorsitzende des bisherigen Auf-

sichtsgremiums das neue Gremium über gefasste und noch nicht durchgeführte Beschlüsse 

informieren. 

 

 

4 Interessenkonflikt 

 

4.1 Vertreter/innen der Wissenschaftsstadt Darmstadt sollen bei ihren Entscheidungen die Be-

schlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats einbeziehen. 

 
















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4.2 Aufsichtsgremiumsmitglieder sollen keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei we-

sentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben. 

 

4.3 Jedes Aufsichtsgremiumsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere solche, die auf-

grund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sons-

tigen Geschäftspartnern entstehen können, dem Aufsichtsgremium gegenüber offen legen. 

 

4.4 Das Aufsichtsgremium soll in seinem Bericht an die Anteilseignerversammlung über aufge-

tretene Interessenkonflikte von Mitgliedern des Aufsichtsgremiums und deren Behandlung 

informieren. 

 

4.5 Ein Aufsichtsgremiumsmitglied soll in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu 

der Beteiligung oder deren Geschäftsleitung stehen, die einen wesentlichen und nicht nur 

vorübergehenden Interessenkonflikt begründet. 

 

4.6 Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Auf-

sichtsgremiumsmitglieds sollen zur Beendigung des Mandats führen. 

 

4.7 Berater- und sonstige Dienstleistungsverträge eines Mitgliedes oder ihm/ihr nahestehender 

Personen oder Unternehmen außerhalb der Stadtwirtschaft mit der Beteiligung bzw. einem 

verbundenen Unternehmen sollen nicht abgeschlossen oder fortgesetzt werden. Über Aus-

nahmen soll das Aufsichtsgremium entscheiden. 

Beispiele nahestehender Personen/ Unternehmen: Familienangehörige; Unternehmen, in denen ein Mitglied 

des Aufsichtsgremiums oder ein Familienangehöriger wesentlicher Gesellschafter oder in leitender Funktion tätig 

ist. Ausnahme: Hiervon ausgenommen sind Leistungen des täglichen Lebens, die das Aufsichtsgremiumsmitglied 

oder die ihm/ihr nahe stehende Person oder Unternehmen zu Bedingungen erhält, die die Beteiligung auch ei-

ner Vielzahl fremder Dritter gewährt. Gleiches gilt für die Gewährung solcher Leistungen vom Aufsichtsgremi-

umsmitglied oder einer ihm/ihr nahe stehende Person oder Unternehmen an die Beteiligung. 

 

 

5 Vergütung 

 

5.1 Die Gesamtbezüge der Aufsichtsgremiumsmitglieder sollen im Jahresabschluss und Beteili-

gungsbericht ausgewiesen werden. 

 

 

 














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B  Geschäftsleitung 

 

 

 

1 Zusammensetzung 

 

1.1 Die Geschäftsleitung soll aus mindestens zwei Personen bestehen. 

Einzelvertretungsbefugnis soll grundsätzlich nicht erteilt werden, es sei denn es liegt ein begründeter Einzelfall 

vor; dies gilt auch für die Erteilung einer Befreiung vom Verbot des Insichgeschäfts gem. § 181 BGB. Sofern bei 

Eigenbetrieben und nach den Kriterien des § 267 HGB kleinen Beteiligungsunternehmen aufgrund des Umfangs 

der Geschäftstätigkeit im Einzelfall nur eine Person für die Geschäftsleitung bestellt wird, soll im Sinne des Vier-

Augen-Prinzips entsprechend der Rechtsform eine stellvertretende Geschäftsleitung bzw. ein/e Prokurist/in (gilt 

nicht für Eigenbetriebe) eingesetzt und im Innenverhältnis auf eine besondere Kontrolle der Geschäftsleitertätig-

keit durch Aufsichtsgremium bzw. Gesellschafterversammlung geachtet werden. 

 

1.2 Die Erstbestellung von Geschäftsleitungsmitgliedern soll auf 3 Jahre beschränkt sein. 

Ausnahme: bereits bestehende unbefristete Verträge 

 

1.3 Bei einer neu abzuschließenden Verlängerung der Amtszeit von Geschäftsleitungsmitglie-

dern soll diese jeweils nur für 5 Jahre und höchstens ein Jahr vor Ablauf der Amtszeit erfol-

gen. 

Ausnahme: bereits bestehende unbefristete Verträge 

 

1.4 Neuabschlüsse und Verlängerungen von Anstellungsverträgen mit Geschäftsleitungsmit-

gliedern sollen nur erfolgen, wenn das jeweilige Geschäftsleitungsmitglied der Veröffentli-

chung seiner Bezüge zustimmt und dies vertraglich fixiert wird. 

Ausnahme: bereits bestehende unbefristete Verträge 

 

1.5 Als Altersgrenze für Geschäftsleitungsmitglieder soll das gesetzliche Renteneintrittsalter 

eingehalten werden. 

 

 

 

2 Aufgaben und Zuständigkeiten 

 

2.1 Die Geschäftsleitung soll bei ihren Entscheidungen die Beschlüsse der jeweiligen Anteils-

eigner einbeziehen. 

 















Darmstädter Beteiligungskodex 

 - 9 - 

 

2.2 Die Ziele der jeweils gültigen Stadtwirtschaftsstrategie sollen verfolgt werden. 

 

2.3 Die Berichtspflicht gegenüber dem Aufsichtsgremium soll – sofern nicht ohnehin zwingen-

des Recht - sich im Inhalt und Turnus bei allen Rechtsformen nach § 90 AktG richten. Diese 

umfasst Planung, Jahresabschluss, Quartalsbericht und Berichte über unterjährige Geschäfte 

von wesentlicher Bedeutung. 

 

2.4 Die Geschäftsleitung soll für ein angemessenes Risikomanagement sorgen (entsprechend 

AktG) und regelmäßig das Aufsichtsgremium darüber informieren. 

 

2.5 Die Geschäftleitung soll dem Beteiligungsmanagement rechtzeitig vor Vollzug 

Informationen zu geplanten Veränderungen gemäß § 51 Ziffern 11 und 12 HGO (Errichtung, 

Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von wirtschaftlichen Unternehmen sowie 

Beteiligung an diesen, Umwandlung der Rechtsform) zur Prüfung und Weiterleitung an das 

Referat Stadtwirtschaftskoordination vorlegen. 

 

2.6 Die Geschäftsleitung soll dafür Sorge tragen, dass: 

 

 die Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) beachtet werden.  

 

 der Darmstädter Beteiligungskodex Anwendung findet, wenn die Wissenschaftsstadt Darmstadt unmittel-

bar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. 

 

 bei Neugründungen: Unabhängig von der Rechtsform ein Aufsichtsgremium mit kommunalen Mitgliedern 

entsprechend den Beteiligungsverhältnissen bei wirtschaftlich bedeutenden Beteiligungen, insbesondere 

bei einer Bilanzsumme über 50 Mio. EUR, eingerichtet wird.  

Sofern ein Aufsichtsgremium nicht eingerichtet wird, soll jedenfalls sichergestellt sein, dass Geschäfte 

dieser Gesellschaft, die nach Art und Umfang bei der Muttergesellschaft der Zustimmung ihres Aufsichts-

gremiums unterliegen würden, dem Aufsichtsgremium der Muttergesellschaft zur Beschlussfassung vor-

gelegt werden. Dies umfasst zumindest die 5-Jahresplanung der Gesellschaft sowie von der Planung ab-

weichende Investitionen. 

 

 sofern rechtlich durchführbar, von der Möglichkeit, Mitglieder der Wissenschaftsstadt Darmstadt in das 

Aufsichtsgremium zu entsenden, möglichst umfassend Gebrauch gemacht und dies in den Satzungen der 

Unternehmen entsprechend festgesetzt wird. Dies gilt auch entsprechend bei mittelbaren Mehrheitsbe-

teiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt mit der Maßgabe, dass der/die Entsendeberechtigte das 

zwischengeschaltete Unternehmen ist. 

 










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3 Interessenkonflikt 

 

3.1 Jedes Geschäftsleitungsmitglied soll Interessenkonflikte dem Aufsichtsgremium gegenüber 

unverzüglich offen legen und die anderen Geschäftsleitungsmitglieder hierüber informie-

ren. 

 

3.2 Geschäfte eines Mitgliedes oder ihm/ihr nahestehender Personen oder Unternehmen au-

ßerhalb der Stadtwirtschaft mit der Beteiligung bzw. einem verbundenen Unternehmen sol-

len nicht abgeschlossen oder fortgesetzt werden. Über Ausnahmen soll das Aufsichtsgremi-

um entscheiden. 

Beispiele nahestehender Personen/ Unternehmen: Familienangehörige; Unternehmen, in denen ein Mitglied der 

Geschäftsleitung oder ein Familienmitglied wesentlicher Gesellschafter oder in leitender Funktion tätig ist. Aus-

nahme: Hiervon ausgenommen sind Leistungen des täglichen Lebens, die das Geschäftsleitungsmitglied oder die 

ihm/ihr nahe stehende Person oder Unternehmen zu Bedingungen erhält, die die Beteiligung auch einer Viel-

zahl fremder Dritter gewährt. Gleiches gilt für die Gewährung solcher Leistungen vom Geschäftsleitungsmitglied 

oder einer ihm/ihr nahe stehende Person oder Unternehmen an die Beteiligung. 

 

3.3 Geschäftsleitungsmitglieder sollen entgeltliche Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichts-

ratsmandate außerhalb des Unternehmens, nur mit Zustimmung des Aufsichtsgremiums 

übernehmen.  

 

3.4 Die Wahrnehmung von Ehrenämtern oder sonstigen Nebentätigkeiten, die nicht vergütet 

werden, soll dem Aufsichtsgremium gegenüber offen gelegt werden. 

 

 

4 Vergütung 

 

4.1 Im Anstellungsvertrag sollen die vom zuständigen Organ definierten Eckpunkte für die Ent-

lohnung der Geschäftsleitung festgelegt werden. 

 

4.2 Die Vergütung der Geschäftsleitung soll neben fixen auch variable Vergütungsbestandteile 

mit einer entsprechenden schriftlichen Zielvereinbarung, die möglichst messbare Ziele ent-

hält, haben. 

 

4.3 Die Zielvereinbarungen sollen auch Ziele im Sinne der Stadtwirtschaftsstrategie enthalten. 

 














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4.4 Die Vergütungsvereinbarung soll vorsehen, dass die Bezüge im Rahmen der gesetzlichen 

Möglichkeiten herabgesetzt werden können, wenn die Weitergewährung nach Lage der 

Gesellschaft unbillig wäre.  

 Hinweis: gilt nur für Aktiengesellschaft, GmbH und GmbH & Co. KG 

 

4.5 Die Einzelbezüge der Mitglieder der Geschäftsleitung (Gesamtjahresbrutto aus Sicht der 

Gesellschaft) sollen im Jahresabschluss und Beteiligungsbericht ausgewiesen werden. 

 

 

5 Führung 

 

5.1 Die Geschäftsleitung soll ein Leitbild implementieren, das die Ziele der aktuell gültigen 

Stadtwirtschaftsstrategie berücksichtigt. 

 

5.2 Die Geschäftsleitung soll jedem der Beschäftigten die Unternehmensziele vermitteln.  

 

5.3 Die Geschäftsleitung soll klare und messbare operative Zielvorgaben zur Umsetzung und 

Realisierung des Unternehmensgegenstands für die Beschäftigten des Unternehmens und 

der Tochter-, Enkel- oder weiter nachgelagerten Beteiligungsgesellschaften definieren. 

 

5.4 Die Geschäftsleitung soll die Zusammenarbeit in der Stadtwirtschaft fördern, um gemein-

sam Synergien zu identifizieren und zu nutzen. 

 

5.5 Die Geschäftsleitung soll ein betriebliches Vorschlagswesen einrichten und über das Ergeb-

nis dem Aufsichtsgremium berichten.  

 

5.6 Die Geschäftsleitung soll eine gute Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung zum 

Wohle des Unternehmens und der Beschäftigten praktizieren.  

 

5.7 Es soll eine Richtlinie zur Antikorruption gelten.  

 

5.8 Neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) soll 

eine darüber hinausgehende Richtlinie zur Antidiskriminierung gelten. 

 




















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5.9 Die Geschäftsleitung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch geeignete Maß-

nahmen wie Gleitzeitregelungen oder Teilzeitbeschäftigungen und geeignete Kinderbetreu-

ungsmöglichkeiten fördern. 

 

5.10 Die Geschäftsleitung soll darauf hinwirken, dass bei allen Planungen und Projekten die 

Rechte von Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden und der Behindertenbeauf-

tragte als Träger öffentlicher Belange systematisch eingebunden wird. 

 

5.11 Die Geschäftsleitung soll die Gesundheit der Beschäftigten fördern und für einen gesunden 

Lebensstil sensibilisieren.  

 

5.12 Die Geschäftsleitung soll für einen effizienten und umweltgerechten Umgang mit natürli-

chen Ressourcen Sorge tragen. 

 

 

 

C Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

1  

1.1 Die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse soll nach den Vorschriften für große Kapi-

talgesellschaften erfolgen, es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung des Regie-

rungspräsidiums vor. 

 

1.2 Die Prüfung nach § 53 HGrG soll im Rahmen der Jahresabschlussprüfung erfolgen, es sei 

denn es liegt eine Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums vor. 

 

1.3 Die Feststellung des Jahresabschlusses soll innerhalb der ersten 8 Monate bei Personen- 

und Kapitalgesellschaften erfolgen, innerhalb von 1 Jahr bei Eigenbetrieben und Zweckver-

bänden. 

 

1.4 Das Aufsichtsgremium oder der/die Aufsichtsgremiumsvorsitzende sollen Prüfungsschwer-

punkte für die Abschlussprüfung festlegen. 

 

1.5 Nach 5 Jahren soll ein Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (nicht nur des Prüfungs-

teams) erfolgen. 

 


















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1.6 Bei dem Wechsel der Prüfungsgesellschaft sollen zur Auswahl der neuen Prüfungsgesell-

schaft mindestens 3 Angebote eingeholt werden. 

 

 

 

D Beteiligungsmanagement 

 

Die Anforderungen des Beteiligungsmanagements in Bezug auf Planung, Berichtswesen, Man-

datsträgerinformation, Angaben bei Veränderungen in der Beteiligungsstruktur sowie zu den 

Richtlinien sollen – bei Aktiengesellschaften soweit rechtlich möglich - eingehalten werden. 






